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Verordnung  
betreffend Weiterbildung und  
Supervision von Pfarrerinnen und Pfarrern 
 
vom 15. Oktober 2008 

Diese Verordnung ist verbindlich bezüglich der Regelung der Weiterbildung und 
Supervision von Pfarrerinnen und Pfarrern im Kanton Bern. 

Der Synodalrat empfiehlt, diese Bestimmungen für die Weiterbildung und Super-
vision von Pfarrerinnen und Pfarrern in den Kantonen Jura und Solothurn analog 
anzuwenden. Wo es um Leistungen der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn geht, insbesondere um das Ausrichten von Subventionen und die damit 
verbundenen Rahmenbedingungen (Berechtigung, Vorgehen), ist die Verordnung 
auch für Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kantonen Jura und Solothurn verbindlich. 
Ob die Kirchgemeinden in den Kantonen Jura und Solothurn das Angebot der 
Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn bezüglich Mitwirkung im Verfahren bei 
Studienurlauben (Art. 13 und 14) in Anspruch nehmen, liegt in ihrem Ermessen. 
Verbindlich für Pfarrerinnen und Pfarrer im Kanton Solothurn sind die Regelungen 
bezüglich „Weiterbildung in den ersten Amtsjahren für Pfarrerinnen und Pfarrer in 
den reformierten Landeskirchen der Deutschschweiz“ / WeA (Art. 18−22). 

Der Synodalrat, 

gestützt auf die Art. 27 des Reglements für Weiterbildung und Supervisi-
on vom 27. Mai 2008

1
 (nachfolgend: Weiterbildungsreglement) und auf 

Art. 14 der Verordnung für die Weiterbildung und den Studienurlaub für 
Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirchen vom 9. November 2005

2
, 

beschliesst: 

 

                                                      
1 KES 59.010. Siehe auch "Regelung (tabellarisch) der Weiterbildung und Supervision" 
KIS III.1.1 und Berechnungsbeispiele KIS III.1.1.1. 
2 BSG 414.111. 
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I. Kurze Weiterbildungen 

Art. 1 Subventionen 
1 

Weiterbildungen, die im Auftrag der reformierten Landeskirchen der 
Schweiz durchgeführt werden, werden mit max. Fr. 160 pro Tag bis max. 
Fr. 800 pro Jahr subventioniert, diejenigen anderer Anbietender mit max. 
Fr. 80 pro Tag bis max. Fr. 400 pro Jahr. Angebrochene Kurstage werden 
als ganze Tage gerechnet. 
2 

Bei Vor- oder Nachbezügen auf jeweils ein Jahr erhöht sich der Maxi-
malbetrag entsprechend. 
3 

Subventionen werden an die Gesamtkosten einer Weiterbildung ausge-
richtet (Kurskosten im engeren Sinn, Unterkunft und Verpflegung, bei 
Studienreisen ins Ausland auch Reisekosten). 
4 

Subventionen können bis zum Maximalbetrag auf verschiedene Veran-
staltungen aufgeteilt werden. 
5 

Wenn eine Weiterbildung bereits durch eine kirchliche Stelle subventio-
niert worden ist, namentlich Angebote des Bereichs „Katechetik“ der Re-
formierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, wird der verbleibende Eigenan-
teil an den Kosten nicht zusätzlich subventioniert. 

Art. 2 Vorgehen 
1 

Pfarrerinnen und Pfarrer reichen bei ihrer vorgesetzten Behörde ein 
Gesuch für den Besuch der Weiterbildung ein. 
2
 Nach Vorliegen der Bewilligung melden sie sich beim Anbietenden einer 

Weiterbildung an. 
3 

Spätestens bis zwei Monate nach Ende der Weiterbildung richten sie ihr 
Gesuch um Auszahlung der Subvention an die Fachstelle Weiterbildung 
(pwb) (nachfolgend: FS Weiterbildung). Sie verwenden dazu das Formu-
lar „Kurze Weiterbildung“. Beizulegen sind 

- eine Kopie der Rechnung, 

- eine Kopie der Quittung über den bezahlten Betrag, 

- ein Einzahlungsschein für die Auszahlung der Subvention bzw. ge-
naue Angaben zu einem Konto. 

4 
Pfarrerinnen und Pfarrern im Kirchengebiet Bern-Jura-Solothurn, die 

eine Veranstaltung der FS Weiterbildung besuchen, werden die Subven-
tionen direkt verrechnet. Das Formular ist innerhalb der in Abs. 3 genann-
ten Fristen bei der FS Weiterbildung einzureichen; ansonsten wird für den 
abgezogenen Betrag Rechnung gestellt. 
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Art. 3 Weiterbildung bei Stellenlosigkeit nach der Ordination 
1 

Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn sie durch die Reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn ordiniert worden sind und im Kirchengebiet 
wohnen, aber trotz nachweisbarer Bemühungen noch keine Anstellung 
gefunden haben, während der ersten fünf Jahre nach der Ordination Wei-
terbildungen bewilligt und subventioniert werden. Ab der Anstellung redu-
ziert sich die „Weiterbildung in den ersten Amtsjahren für Pfarrerinnen 
und Pfarrer in den reformierten Landeskirchen der Deutschschweiz“ 
(WeA) entsprechend. 
2 

Es ist jeweils zu prüfen, ob andere Möglichkeiten der Subventionierung 
von Weiterbildungen ausgeschöpft worden sind. 
3 

Subventioniert werden nur Kurse, die von den kirchlichen Weiterbil-
dungsstellen a+w

3
, opf

4
, FS Weiterbildung und WeA

5
 angeboten werden. 

Nicht subventioniert werden Langzeitweiterbildungen und Supervisionen. 
4 
Die Rahmenbedingungen (Anzahl Weiterbildungstage pro Jahr, maxima-

le Höhe der Subventionsbeiträge etc.) entsprechen jenen von „Kurzen 
Weiterbildungen“. 
5 

Gesuche für Subventionen sind vor dem Besuch einer Weiterbildung bei 
der FS Weiterbildung einzureichen. Diese leitet das Gesuch zum Ent-
scheid an die Bereichsleitung Theologie weiter. 

II. Langzeitweiterbildungen 

Art. 4 Grundsätzliches 
1 

Kursangebote, die länger als 15 Tage dauern, gelten grundsätzlich als 
Langzeitweiterbildungen. 
2 

Von der Bestimmung in Abs. 1 kann im folgenden Fall abgewichen wer-
den: Die Pfarrerin/der Pfarrer hat eine Teilzeitanstellung und setzt für die 
Weiterbildung nur Arbeitszeit gemäss Art. 7 Abs. 1 des Weiterbildungs-
reglements ein. Die vorgesetzte Behörde hat dies gegenüber der FS Wei-
terbildung zu bestätigen. Diese informiert, wenn es sich um staatlich be-
soldete bernische Pfarrerinnen und Pfarrer handelt, den Beauftragten/die 
Beauftragte für kirchliche Angelegenheiten der Justiz-, Gemeinde- und 
Kirchendirektion. Eine solche Weiterbildung wird in diesem Fall wie eine 
"Kurze Weiterbildung" subventioniert. 

                                                      
3 a+w:  Aus- und Weiterbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer, Zürich. 
4 opf: Office Protestant de la Formation, Fontaines NE. 
5 WeA: Weiterbildung in den ersten Amtsjahren für Pfarrerinnen und Pfarrer in den 

reformierten Landeskirchen der Deutschschweiz. 
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Art. 5 Stellvertretung 
1 

Bei den bis zu 15-tägigen Abwesenheiten pro Jahr stellt die vorgesetzte 
Behörde die Stellvertretung sicher. 
2
 In Kirchgemeinden mit Teams, die aus mehreren Pfarrerinnen und Pfar-

rern bestehen, soll die Stellvertretung intern sichergestellt werden. 

Art. 6 Subventionen: Allgemeines 
1 

Die Subventionierung einer Langzeitweiterbildung erfolgt unabhängig 
vom Anstellungsgrad einer Pfarrerin/eines Pfarrers. 
2 

Für modular aufgebaute Langzeitweiterbildungen ist eine Subventionie-
rung während höchstens vier Jahren möglich. Als modular aufgebaute 
Langzeitweiterbildungen gelten auch MAS-Weiterbildungen

6
 und cpt-

Kurse
7
 in der Struktur von Grund- und Aufbaukursen. 

3 
Subventionen werden in der Reihenfolge des Eingangs von Gesuchen 

bewilligt. 
4 

Wird die zwischen dem Besuch von Langzeitweiterbildungen vorgese-
hene Wartefrist (Art. 24 Abs. 2 des Weiterbildungsreglements) unter-
schritten, ist anderen Gesuchen, die gleichzeitig vorliegen, Priorität einzu-
räumen. 

Art. 7 Subventionen: Beträge 
1 

Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Langzeitweiterbildung beginnen, 
sind jährlich insgesamt Fr. 18'000 budgetiert. 
2 

Der Betrag einer Subvention variiert je nach Art der Langzeitweiterbil-
dung

8
: 

a) Langzeitweiterbildungen, die im Auftrag der reformierten Landeskir-
chen der Schweiz durchgeführt werden oder von Bereichen der ge-
samtkirchlichen Dienste als Anbietende anerkannt werden:  
max. 60 % der Kosten bis max. Fr. 1'500 pro Jahr, Höchstdauer: 4 
Jahre, 

b) Langzeitweiterbildungen, die von anderen Organisationen angeboten 
werden:  
max. 60 % der Kosten bis max. Fr. 1'000 pro Jahr, Höchstdauer: 4 
Jahre, 

c) Zertifikats- oder Diplomweiterbildungen im Auftrag der reformierten 
Landeskirchen der Schweiz, die konzentriert während eines Kalender-
jahres durchgeführt werden:  

                                                      
6 Master of Advanced Studies (Nachdiplomstudium, Stufen: Zertifikat, Diplom, Master. 
7 Clinical Pastoral Training. 
8 Berechnungsbeispiele s. KIS III.1.1.1. 
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max. 60 % der Kosten bis max. Fr. 3'000 pro Jahr. 
3 
Bei der Subventionierung von Langzeitweiterbildungen wird der für kurze 

Weiterbildungen pro Jahr vorgesehene Betrag nicht unterschritten. 
4 

Wenn die für Langzeitweiterbildungen vorgesehenen Maximalkredite 
aufgebraucht sind, kann die Weiterbildung mit dem für "Kurze Weiterbil-
dungen" vorgesehen Betrag subventioniert werden. Die Weiterbildung ist 
jedoch auch in diesem Fall als Langzeitweiterbildung mit allen damit ver-
bundenen Konditionen zu behandeln. 

Art. 8 Vorgehen 
1 

Pfarrerinnen und Pfarrer reichen bei ihrer vorgesetzten Behörde ein 
Gesuch für eine Langzeitweiterbildung ein. 
2
 Das Formular „Langzeitweiterbildung“ ist spätestens drei Monate vor 

Beginn einer Langzeitweiterbildung bei der FS Weiterbildung einzurei-
chen. Nach Absprache mit der Bereichsleitung Theologie legt diese die 
Höhe der Subvention fest. 
3 

Wird ein Gesuch später als drei Monate vor Beginn einer Weiterbildung 
eingereicht, werden höchstens noch Beiträge für allfällige weitere Jahre 
einer Langzeitweiterbildung bewilligt. 
4 

Bei staatlich besoldeten bernischen Pfarrerinnen und Pfarrern leitet die 
FS Weiterbildung spätestens zwei Monate vor Beginn einer Weiterbildung 
ein Gesuch um Freistellung an den Beauftragten/die Beauftragte für 
kirchliche Angelegenheiten der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 
weiter. 
5 

Die FS Weiterbildung teilt den Entscheid der Pfarrerin/dem Pfarrer und 
deren vorgesetzter Behörde mit. 
6 

Die an einer Langzeitweiterbildung Teilnehmenden begleichen die 
Rechnungen und fordern den Subventionsbetrag bis spätestens 1. De-
zember des betreffenden Jahres bzw. bei mehrjährigen Weiterbildungen 
jährlich bis zum 1. Dezember bei der FS Weiterbildung zurück. Beizule-
gen sind 

- eine Kopie der Rechnung, 

- eine Kopie der Quittung über den bezahlten Betrag, 

- ein Einzahlungsschein für die Auszahlung der Subvention bzw. ge-
naue Angaben zu einem Konto. Bei Langzeitweiterbildungen, die 
durch die FS Weiterbildung durchgeführt werden, wird Teilnehmenden 
aus dem Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn die 
Subvention direkt abgezogen. 
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III. Studienurlaube 

Art. 9 Formen und Inhalte des Studienurlaubs 
1 

Die Pfarrerin/der Pfarrer kann nach Massgabe des dienstlichen Interes-
ses z.B. 

a) Angebote der kirchlichen Weiterbildungsstellen oder anderer Anbie-
tender besuchen, 

b) Vorlesungen und Seminare an Universitäten, Fachhochschulen / hö-
heren Fachschulen, Akademien, Instituten belegen, 

c) Wissenschaftliche Arbeit und Forschung betreiben, 

d) Praktika absolvieren, z.B. Sozialeinsatz, Schulpraktikum, Tätigkeit in 
einem Spital oder Heim, Mitarbeit in einer anderen Kirchgemeinde 
oder in einem anderen kirchlichen Umfeld (Ökumene), Einsatz im Aus-
land im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit, Friedensarbeit 
oder Mission, 

e) an Projekten arbeiten (z.B. Tonbildschau, Unterrichtsmodell, Buch, 
Dissertation), 

f) Studienreisen unternehmen, soweit diese mit der beruflichen Tätigkeit 
verknüpft sind, 

g) sich während eines Teils des Studienurlaubs in einem Kloster, einem 
Meditationszentrum oder bei einer Kommunität aufhalten bzw. auf ei-
ner Pilgerroute bewegen. 

2 
Nicht zulässig sind 

a) rein touristische Reisen, 

b) die Mitarbeit in Projekten, die eine ablehnende Haltung gegenüber der 
Landeskirche erkennen lassen. 

Art. 10 Stellvertretung 
1 
Ein Studienurlaub erfordert die Organisation einer Stellvertretung. 

2 
Der Anstellungsgrad der stellvertretenden Person muss nicht jenem der 

zu vertretenden Pfarrerin/des zu vertretenden Pfarrers entsprechen. 
3
 Bei Pfarrstellen kommen als Verweserin/Verweser nur Pfarrerinnen und 

Pfarrer in Frage, die in den bernischen oder jurassischen Kirchendienst 
aufgenommen sind. 
4
 Statt einer festen Anstellung zu einem bestimmten Anstellungsgrad 

kann die vorgesetzte Behörde eine fallweise Vertretung organisieren. Je 
nach Aufgabe und Kompetenzen ist es denkbar, etwa Predigthelferin-
nen/Predigthelfer, Katechetinnen/Katecheten, Kandidatinnen und Kandi-
daten der Theologie oder sozialdiakonische Mitarbeitende einzusetzen. 
5 

Eine Stellvertretung durch Pfarrerinnen/Pfarrer aus demselben Kollegi-
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um wie die Gesuchstellenden ist nur dann möglich, wenn diese teilzeitlich 
angestellt sind und deren Pensen für die benötigte Zeit entsprechend 
aufgestockt werden. 

Art. 11 Subventionen 

Weiterbildungen und Supervisionen, die während eines Studienurlaubs 
besucht werden, werden im üblichen Rahmen subventioniert. 

Art. 12 Vorgehen bei einem Antrag auf Studienurlaub von staat-
lich besoldeten bernischen Pfarrerinnen und Pfarrern 

1 
Das vorläufige Gesuch für einen Studienurlaub ist spätestens ein Jahr 

vor dem geplanten Beginn bei dem/der Beauftragten für kirchliche Ange-
legenheiten der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion einzureichen; 
das entsprechende Formular ist ebenda anzufordern. Dieser/diese prüft, 
ob die Voraussetzungen für den Bezug eines Studienurlaubs erfüllt sind. 
2 

Der/die Beauftragte für kirchliche Angelegenheiten veranlasst ein Mitar-
beiter-/Mitarbeiterinnengespräch zwischen der Pfarrerin/dem Pfarrer, der 
Regionalpfarrerin/dem Regionalpfarrer und einer Delegation des Kirch-
gemeinderats, in dem inhaltliche Schwerpunkte und der Zeitpunkt des 
Studienurlaubs sowie die Regelung der Stellvertretung festgelegt werden. 
3 

Bei Einverständnis unterzeichnet der Kirchgemeinderat das in Abs. 1 
genannte Formular und leitet es an die FS Weiterbildung weiter. 
4 

Der Leiter/der Leiterin der FS Weiterbildung prüft auf der Grundlage 
eines eingereichten Konzepts in einem Gespräch mit der Pfarrerin/dem 
Pfarrer, ob die Feinplanung den Vorgaben von Art. 5 Abs. 1 des Weiter-
bildungsreglements und Art. 9 dieser Verordnung entspricht. Er/sie ge-
nehmigt das inhaltliche Konzept des Studienurlaubs. 
5 

Die Kontaktaufnahme mit der FS Weiterbildung muss so frühzeitig erfol-
gen, dass diese spätestens vier Monate vor Beginn des Studienurlaubs 
dem/der Beauftragten für kirchliche Angelegenheiten einen Antrag auf 
definitive Genehmigung des Studienurlaubs stellen kann. 

Art. 13 Vorgehen bei einem Antrag auf Studienurlaub von Inhabe-
rinnen und Inhabern kirchgemeindeeigener Pfarrstellen 
im Kanton Bern sowie (als Empfehlung) von Pfarrerinnen 
und Pfarrern in den Kantonen Jura und Solothurn 

1 
Das vorläufige Gesuch für einen Studienurlaub ist spätestens ein Jahr 

vor dem geplanten Beginn bei der jeweiligen vorgesetzten Behörden ein-
zureichen. Diese prüft, ob die Voraussetzungen für den Bezug eines Stu-
dienurlaubs erfüllt sind. 
2 

Die vorgesetzte Behörde, gegebenenfalls der Regionalpfarrer/die Regi-
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onalpfarrerin und die gesuchstellende Person vereinbaren in einem Mit-
arbeiter-/Mitarbeiterinnengespräch die inhaltlichen Schwerpunkte und den 
Zeitpunkt des Studienurlaubs sowie die Regelung der Stellvertretung. 
3 

Die vorgesetzte Behörde leitet die Ergebnisse des Mitarbeiter-
/Mitarbeiterinnengesprächs an die FS Weiterbildung weiter. 
4 

Der Leiter/der Leiterin der FS Weiterbildung prüft auf der Grundlage 
eines eingereichten Konzepts in einem Gespräch mit der Pfarrerin/dem 
Pfarrer, ob die Feinplanung den Vorgaben von Art. 5 Abs. 1 des Weiter-
bildungsreglements und Art. 9 dieser Verordnung entspricht. Er/sie ge-
nehmigt das inhaltliche Konzept des Studienurlaubs. 
5 

Die Kontaktaufnahme mit der FS Weiterbildung muss so frühzeitig erfol-
gen, dass diese spätestens vier Monate vor Beginn des Studienurlaubs 
der vorgesetzten Behörde einen Antrag auf definitive Genehmigung des 
Studienurlaubs stellen kann. 

Art. 14 Berichterstattung 
1 

Der Bericht schildert den Verlauf und Ertrag des Studienurlaubs, bezo-
gen auf die Thematik, die Person und ihr Berufsverständnis sowie ihre 
berufliche Tätigkeit in einem bestimmten Kontext. Er ist spätestens zwei 
Monate nach Ende des Studienurlaubs bei der vorgesetzten Behörde und 
bei der FS Weiterbildung einzureichen. 
2 

Falls die Bewilligung des Studienurlaubs an bestimmte Zielvereinbarun-
gen geknüpft wurde, ist im Bericht auch hierüber Rechenschaft abzule-
gen. 
3 

Die FS Weiterbildung stellt aufgrund des Berichts fest, ob der Verlauf 
des Studienurlaubs dem zugrunde liegenden Konzept entsprochen hat 
und ob der Bericht die in Abs. 1 genannten Anforderungen erfüllt. Sie teilt 

ihre Beurteilung („Bericht genehmigt“ bzw. „Bericht nicht genehmigt“  im 
letzteren Fall versehen mit einer Begründung) der Pfarrerin/dem Pfarrer 
mit. Eine Kopie ihrer Beurteilung sendet sie an die jeweilige vorgesetzte 
Behörde sowie bei staatlich besoldeten bernischen Pfarrerinnen und Pfar-
rern an den Beauftragten/die Beauftragte für kirchliche Angelegenheiten 
der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion. 

IV. Supervisionen 

Art. 15 Anforderungen an die Supervisorin/den Supervisor 

Die Beraterin bzw. der Berater ist ausgebildete Supervisorin bzw. ausge-
bildeter Supervisor, in der Regel mit einem vom „Berufsverband für Su-
pervision, Organisationsberatung und Coaching“ BSO anerkannten Ab-
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schluss. 

Art. 16  Subventionen 
1 

Eine Subventionierung von Supervisionen setzt die Unterschrift der vor-
gesetzten Behörde voraus, auch wenn die Supervision ausserhalb der 
Arbeitszeit stattgefunden hat. 
2 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn subventionieren Supervi-
sionen mit max. 50 % der Honorarkosten bis max. Fr. 500 pro Jahr. 

Art. 17  Vorgehen 
1 

Pfarrerinnen und Pfarrer suchen sich einen Supervisor/eine Superviso-
rin. Die FS Weiterbildung steht ihnen oder Behörden bei Bedarf beratend 
zur Verfügung. 
2 
Die vorgesetzte Behörde bewilligt die Supervision. 

3
 Die Pfarrerin/der Pfarrer fordert den Subventionsbetrag jährlich bis zum 

1. Dezember bei der FS Weiterbildung ein (Formular „Supervision“). Bei-
zulegen sind 

- eine Kopie der Rechnung, 

- eine Kopie der Quittung über den bezahlten Betrag, 

- ein Einzahlungsschein für die Auszahlung der Subvention bzw. ge-
naue Angaben zu einem Konto. 

4 
Im Falle einer Gruppen- oder Teamsupervision ist die Rückforderung pro 

Person vorzunehmen. 

V. Weiterbildung in den ersten Amtsjahren für Pfarrerinnen und Pfar-
rer in den reformierten Landeskirchen der Deutschschweiz (WeA) 

Art. 18  Abgrenzung WeA-Zeit 
1 

Das WeA-Programm ist auf die ersten fünf Amtsjahre nach der Ordinati-
on ausgerichtet. Diese beginnen mit dem Amtsantritt und erstrecken sich 
bis zum 31. Dezember des fünften vollen Kalenderjahres. 
2 

Die Laufzeit kann begründet unterbrochen werden, insbesondere bei 
Mutterschaft/Vaterschaft, Auslandaufenthalt und Arbeitslosigkeit. 

Art. 19  Konzept 
1 
Das WeA-Programm besteht aus Veranstaltungen in drei Elementen

9
: 

                                                      
9 CeA  Coaching in den ersten Amtsjahren; FeA  Fachcoaching in den ersten Amts-

jahren, SeA Seminare in den ersten Amtsjahren. 
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a) Individuelles Coaching (CeA), in der Regel am Arbeitsort der Pfarre-
rin/des Pfarrers, ausgehend von einer vorgegebenen Themenliste zur 
Begleitung des Berufseinstiegs, 

b) Fachcoaching (FeA) in einer Kleingruppe zu unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern, bestehend aus Besuchen einer Fachperson am Arbeits-
ort der Pfarrerin/des Pfarrers und aus verarbeitenden Gruppensitzun-
gen,  

c) Seminare (SeA).  
2 

Abgesehen von den spezifischen Coachings in den ersten Amtsjahren 
(CeA, FeA) können keine Supervisionen als Bestandteil des WeA-
Programms besucht werden. 

Art. 20  Wahl der Veranstaltungen 
1 
Es sind insgesamt acht Veranstaltungen zu besuchen. 

2 
Bei der Wahl der acht Veranstaltungen sind folgende Möglichkeiten als 

Minimal- bzw. Maximalzahl vorgegeben: 

a) 1 2 individuelle Coachings (CeA) zur Berufseinführung, 

b) 1 3 Fachcoachings (FeA), 

c) 3 6 Seminare (SeA). 
3
 Eines der Kursangebote kann – anstelle eines Seminars (SeA) – aus 

dem allgemeinen Weiterbildungsprogramm von a+w/opf/FS Weiterbildung 
ausgewählt werden. 

Art. 21 Subventionen 
1 
Die maximalen Subventionen betragen: 

- Coaching in den ersten Amtsjahren (CeA): Fr. 1'150, 

- Fachcoaching in den ersten Amtsjahren (FeA): Fr. 950, 

- Seminare in den ersten Amtsjahren (SeA): Fr. 800 pro Jahr bzw. Fr. 
160 pro Tag. 

2 
Beim Besuch von max. einem Kurs aus dem Angebot von a+w/opf/FS 

Weiterbildung gemäss Art. 20 Abs. 3 werden ebenfalls max. Fr. 800 pro 
Jahr bzw. Fr. 160 pro Tag als Subvention ausgerichtet. 
3 

Bei Anmeldungen für ein CeA, FeA oder SeA werden die jeweiligen 
Subventionsbeiträge bei der Rechnungsstellung durch das WeA-
Sekretariat abgezogen und der FS Weiterbildung belastet. Voraussetzung 
ist, dass das entsprechende WeA-Formular bis zwei Monate nach Ab-
schluss eines CeA, FeA oder SeA bei der FS Weiterbildung eingereicht 
wird. Ansonsten werden die Subventionsbeträge der Pfarrerin/dem Pfar-
rer in Rechnung gestellt. 
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Art. 22  Vorgehen 
1 

Pfarrerinnen und Pfarrer reichen bei ihrer vorgesetzten Behörde ein 
Gesuch für den Besuch einer WeA-Veranstaltung ein. 
2 

Nach Vorliegen der Bewilligung melden Pfarrerinnen und Pfarrer sich 
direkt beim Anbietenden einer Weiterbildung, i.d.R. dem WeA-Sekretariat, 
an und begleichen die Rechnung. 
3 

Innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Weiterbildung reichen 
die Teilnehmenden das Formular „Weiterbildung in den ersten Amtsjah-
ren für Pfarrerinnen und Pfarrer in den reformierten Landeskirchen der 
Deutschschweiz“ bei der FS Weiterbildung ein. 
4 

Wird von der Möglichkeit gemäss Art. 20 Abs. 3 Gebrauch gemacht, ist 
dies dem WeA-Sekretariat zwecks Abklärung der Berechtigung vor Kurs-
beginn zu melden; für Kurse, deren Besuch nicht vorgängig angemeldet 
worden ist, werden keine Subventionen entrichtet. Die Subvention fordert 
die teilnehmende Person bis zwei Monate nach Ende der Weiterbildung 
mit dem Formular „Weiterbildung in den ersten Amtsjahren für Pfarrerin-
nen und Pfarrer in den reformierten Landeskirchen der Deutschschweiz“ 
bei der FS Weiterbildung ein. Beizulegen sind 

- eine Kopie der Rechnung, 

- eine Kopie der Quittung über den bezahlten Betrag, 

- ein Einzahlungsschein für die Auszahlung der Subvention bzw. ge-
naue Angaben zu einem Konto. 

VI. Schlussbestimmungen 

Art. 23 Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Die Ausführungsbestim-
mungen vom 10. Januar 2001 für Kurze Weiterbildungen, für Modulare 
Langzeitweiterbildungen, für Studienurlaub, für Einzelsupervisionen sowie 
für Gruppen- und Teamsupervisionen sind aufgehoben. 

Bern, 15. Oktober 2008 NAMENS DES SYNODALRATES 
Der Präsident: Andreas Zeller 
Der Kirchenschreiber: Anton Genna 


